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§ 2 Oö. PolStG § 2
 Oö. PolStG - Oö. Polizeistrafgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

(1) Organe des ö/entlichen Sicherheitsdienstes und Aufsichtsorgane nach § 1b können Personen anweisen, folgendes

Verhalten einzustellen oder, wenn dies nicht zweckmäßig ist, den öffentlichen Ort unverzüglich zu verlassen:

Wenn diese Personen andere Personen an öffentlichen Orten

1. in unzumutbarer Weise belästigen, oder

2. beim Zugang zu öffentlichen Einrichtungen behindern, oder

3. beim widmungsgemäßen Gebrauch von ö/entlichen Einrichtungen einschließlich solcher des ö/entlichen

Personennahverkehrs unzumutbar beeinträchtigen.

(2) Organe des ö/entlichen Sicherheitsdienstes können Personen, die eine Anweisung gemäß Abs. 1 trotz Abmahnung

nicht befolgen, durch unmittelbare Zwangsanwendung vom Ort des Geschehens wegweisen. Dabei ist mit möglichster

Schonung der Rechte und schutzwürdigen Interessen der Person vorzugehen. Bei Personen, die o/ensichtlich zur

Wahrnehmung einer Anweisung bzw. Abmahnung nicht fähig sind, entfallen diese Voraussetzungen vor einer solchen

Wegweisung. Wer sich dieser Wegweisung widersetzt, begeht eine Verwaltungsübertretung.

 

(Anm: LGBl.Nr. 66/2014)
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